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Die nachfolgenden Richtlinien regeln die 
Weiterbildung zur Trainerin/zum Trainer für 
Gruppendynamik DGGO 

1. ZulassunG  
Zur WeiTerbildunG

Zulassungsbedingungen für die Weiter-
bildung sind:

1.1 Grundausbildung   
a. Abgeschlossenes Studium der Human- 

oder Sozialwissenschaften oder 
b. Gruppendynamische Fortbildung „Leiten 

und Beraten von Gruppen“ oder 
c. Vom Ausbildungssausschuss anerkannte 

Supervisions- oder Coachingweiterbildun-
gen, therapeutische oder vergleichbare 
Qualifizierungen (nach Aktenlage). 

1.2 empfehlungen zur 
Weiterbildung
Erforderlich ist die Teilnahme an mindestens 
drei, von ausbildungsberechtigten Trainern/-
innen der DGGO geleiteten Trainings (je 
mind. 5 Tage in Vollklausur) mit der Emp-
fehlung des Staffs, in denen die Eignung zur 
Weiterbildung als Trainer/-in für Gruppendy-
namik bescheinigt wird. Die Empfehlungen 
müssen insgesamt von mindestens vier 
verschiedenen Trainern/-innen unterschrie-
ben sein. 

Die Empfehlungskriterien sind: 
■ Differenzierte Selbst- und Fremdwahr-

nehmung 
■ Emotionale Stabilität und Belastbarkeit 
■ Spontaneität und adäquate Ausdrucks-

fähigkeit 
■ Rollenflexibilität 

1.3 Zulassungsalternativen 
Eine Empfehlung im Sinne von 1.2 kann 
alternativ erteilt werden: 
■ für die gesamte Weiterbildungsreihe  

„Leiten und Beraten von Gruppen“ von 
der verantwortlichen Weiterbildungs-
leitung (zwei Trainerinnen/Trainer) 

■ für ein Training von Lehr-Trainern/-innen 
des ÖAGG oder der ÖGGO 

■ durch eine Gleichwertigkeitsbeurteilung 
des Ausbildungssausschusses aufgrund 
eines vorgelegten Portfolios, in dem die 
in 1.2 genannten Empfehlungskriterien 
ersichtlich und begründet sind. 

2. WeiTerbildunGselemenTe

Die selbstorganisierte Weiterbildung setzt 
sich aus folgenden Elementen zusammen: 
■ Praktische Ausbildung 
■ Theoretische Ausbildung 
■ Peergruppe der Trainer/-innen in  

Ausbildung 
■ Mentorat
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2.1 praktische ausbildung 
Die praktische Ausbildung erfolgt durch die 
Mitarbeit in gruppendynamischen Trainings, 
die von anerkannten Trainern/-innen der 
DGGO geleitet werden. Sie gliedert sich in 
zwei Abschnitte:  
■ Tätigkeit als Co-Trainer/-in
■ Tätigkeit als Trainer/-in unter Supervision. 

2.1.1 Tätigkeit als co- Trainerin/ 
co-Trainer 
Erforderlich sind 15 Tage Mitarbeit als Co-
Trainer/-in in von mindestens zwei aus-
bildungsberechtigten Trainern/-innen der 
DGGO geleiteten Trainings (je mind. 5 Tage 
in Vollklausur) mit der Empfehlung des 
Staffs nach 2.1.3, in der die Eignung zur 
Arbeit als Trainer/-in unter Supervision 
bescheinigt wird. Die drei Empfehlungen 
in diesem Abschnitt müssen insgesamt von 
mindestens vier verschiedenen Trainern/-
innen unterschrieben sein.  

alternative: 
Eine der Empfehlungen in diesem Aus-
bildungsabschnitt kann alternativ erteilt 
werden:  
■ in einem Training mit nur einem/-er ausbil-

dungsberechtigten Trainer/-in der DGGO. 
Dieses bedarf zusätzlich der Bearbeitung 
mit dem/der Mentor/-in sowie sein/ihr 
positives schriftliches Votum. 

■ für ein Training mit Lehr-Trainern/-innen 
ÖAGG/ÖGGO anhand der Kriterien der 
DGGO (2.1.3) 

2.1.2 Tätigkeit als Trainer/-in unter 
supervision  
Erforderlich sind 20 Tage Mitarbeit als 
Trainer/-in unter Supervision in von mindes-
tens zwei ausbildungsberechtigten Trainern/-
innen der DGGO geleiteten Trainings (je 
mind. 5 Tage in Vollklausur) mit der Empfeh-
lung des Staffs nach 2.1.3, in denen die Eig-
nung zur Arbeit als eigenständige Trainer/-in 
für Gruppendynamik bescheinigt wird. Die 
vier Empfehlungen in dieser Phase müssen 
insgesamt von mindestens sechs verschiede-
nen Trainern/-innen unterschrieben sein.  

alternative: 
Eine der Empfehlungen in diesem Ausbildungs-
abschnitt kann alternativ erteilt werden:   
■ in einem Training mit nur einem/-er ausbil-

dungsberechtigten Trainer/-in der DGGO. 
Dieses bedarf zusätzlich der Bearbeitung 
mit dem/der Mentor/-in sowie sein/ihr 
positives schriftliches Votum. 

■ für ein Training mit Lehr-Trainern/-innen 
ÖAGG/ÖGGO anhand der Kriterien der 
DGGO (2.1.3) 

Am Ende der Supervisionsphase muss ein 
Training mit mindestens zwei ausbildungs-
berechtigten Trainern/-innen stehen.

2.1.3 empfehlungskriterien 
Die Empfehlungen im Rahmen der prak-
tischen Ausbildung sind nach folgenden 
Kriterien zu erteilen: 
■ Differenzierte Selbst- und Fremdwahr-

nehmung 
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■ Emotionale Stabilität und Belastbarkeit 
■ Spontaneität und adäquate Ausdrucks-

fähigkeit 
■ Rollenflexibilität 
■ Individuen-, gruppen- und organisations-

bezogenes Interventionsverhalten 
■ Ziel- und prozessorientierte Design- 

planung und -durchführung 
■ Kooperation und Mitarbeit im Staff 

2.1.4 Teilnehmer/-innentraining  
Frühestens nach der dritten Empfehlung 
der Supervisionsphase ist ein Training von 
mindestens fünf Tagen in Vollklausur in 
der Teilnehmendenrolle mit Teilnahmebe-
scheinigung zu absolvieren, das der eigenen 
Rollenreflexion dient.  

2.2 Theoretische Weiterbildung
Die Aneignung relevanter theoretischer 
Kenntnisse
a.  aus der Sozialpsychologie, Soziologie und 

Pädagogik
b.  aus der Persönlichkeitspsychologie und 

Modellen psychischer Krankheit und 
Gesundheit 

c. aus der Gruppendynamik 
d. in Methodik und Didaktik der Gruppen-

dynamik 
e. über Organisation und aus der Organisa-

tionspsychologie 
erfolgt entsprechend der individuellen 
Vorkenntnisse in Eigenverantwortung 
der Trainer/-innen in Ausbildung. Der/die 
Mentor/-in begleitet und unterstützt die 
Trainer/-in in Ausbildung darin.

2.2.1 Theorieworkshops   
Im Rahmen der Weiterbildung ist die 
Teilnahme an zwei fünftägigen Workshops 
in Vollklausur erforderlich, die von zwei 
Trainern/-innen für Gruppendynamik DGGO 
geleitet werden. Diese müssen vorab vom 
Ausbildungsausschuss bestätigt werden. 
Die Organisation der Workshops obliegt den 
Trainern/-innen in Ausbildung. Die Schwer-
punkte der Workshops sind: 
■ Gruppendynamische Interventionsstrate-

gien und Interventionstechnik 
sowie 
■ Gruppendynamische Designplanung und 

Designausführung 

2.2.2 nachweis theoretischer kenntnisse 
Die theoretischen Kenntnisse in 2.2 sind 
in Form von zwei schriftlichen Arbeiten 
nachzuweisen, die durch den/die Mentor/-in 
anzuerkennen sind.  
Die Arbeiten  
■ haben folgende thematischen Schwer-

punkte 
 a) Gruppendynamische Interventions- 

 strategien und Interventionstechnik 
  sowie 
 b) Gruppendynamische Designplanung  

 und Designausführung. 
■ Setzen sich mit der eigenen Person und 

Rolle sowie dem eigenen Erleben von 
gruppendynamischen Settings auseinander. 
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2.3 peergruppe der Trainer/-innen 
in ausbildung
Die Peergruppe  
■ trifft sich als Slow-Open-Gruppe zweimal 

jährlich für jeweils drei und fünf Tage in 
Vollklausur 

■ organisiert sich selbststeuernd. 

Teilnahmeverpflichtung 
Verpflichtend ist die Teilnahme an mindes-
tens vier unmittelbar aufeinander folgenden 
Treffen mit schriftlicher Teilnahmebestätigung.  

2.4 mentorat
Die Weiterbildung wird durch eine/-n 
Mentor/-in begleitet und unterstützt. Der/
die Mentor/-in 
■ ist Trainer/-in für Gruppendynamik DGGO 
■ wird spätestens am Ende des ersten 

Weiterbildungsjahres gewählt und dem 
Weiterbildungsausschuss mitgeteilt. 
Stichtag ist das Aufnahmedatum. 

■ Das Mentorat kann mit Mitteilung an den 
Weiterbildungsausschuss im Verlauf der 
Weiterbildung gewechselt werden. 

3. dauer der WeiTerbildunG
 
Die Anerkennung als Trainer/-in für Grup-
pendynamik kann frühestens drei Jahre nach 
Aufnahme in die Weiterbildung beantragt 
werden.

4. WeiTerbildunGsabschluss
 
Der Abschluss erfolgt nach erfolgreichem 
Absolvieren aller Ausbildungselemente durch 
die Zuerkennung des Status als ausbildungs-
berechtigte/r Trainer/in für Gruppendynamik 
DGGO durch die Ausbildungskonferenz der 
DGGO auf Vorschlag des Ausbildungsaus-
schusses.

4.1 bedingungen  
■ Fristgerechte Antragstellung unter Vorla-

ge aller Nachweise über die geforderten 
Weiterbildungsleistungen an den Ausbil-
dungsausschuss: 

 ■ Empfehlungen aus der Tätigkeit als  
 Co-Trainer/-in

 ■ Empfehlungen aus der Tätigkeit als  
 Trainer-/in unter Supervision 

 ■ Schriftliche Anerkennung der einge- 
 reichten Arbeiten durch den/die  
 Mentor/-in 

 ■ Teilnahmebescheinigung Design- und  
 Interventionsworkshop

 ■ Teilnahmebescheinigungen Peer-
  gruppentreffen 
 ■ Bescheinigung Teilnehmertraining 
 
■ Prüfung durch den Weiterbildungsaus-

schuss  

Die Frist für die Abgabe der Gesamtunter-
lagen beim Ausbildungsausschuss ist der 
15. August.  
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4.2 anerkennung und aufnahme  
in die ausbildungskonferenz
Auf Antrag des/-r Trainers/-in in Ausbildung 
bei Erfüllung der genannten Bedingungen 
und entsprechender Prüfung (4.1) schlägt 
der Ausbildungsausschuss der Ausbil-
dungskonferenz der DGGO die/den Ausbil-
dungskandidaten/in zur Anerkennung als 
ausbildungsberechtigte/n Trainer/in für 
Gruppendynamik DGGO und zur Aufnahme 
in die Ausbildungskonferenz vor. Über diesen 
Antrag entscheidet die Ausbildungskonfe-
renz mit einfacher Mehrheit.

5 inkrafTTreTen  
der neureGelunG und 
überGanGsbesTimmunGen 

Diese Weiterbildungsrichtlinien ersetzen ab 
Inkrafttreten alle bisherigen Richtlinien und 
gelten für alle sich in Weiterbildung befin-
denden Trainer/-innen.  

Trainern-innen, die sich bereits in Ausbil-
dung befinden, teilen dem Ausbildungs-
ausschuss mit, falls sie nach den zu Ihrer 
Aufnahme in die Weiterbildung gültigen 
Ausbildungsrichtlinien auch als Trainer/-in 
anerkannt werden wollen.  

Datum: 

17. Juni 2016, 

Beschluss der Weiterbildungskonferenz

Nachrichtlich: 

Zeitpunkte der letzten Änderungen waren der 

12.11.1989, 14.06.1998, 06.06.2004, 06.11.2005, 

11.11.2007,  09.11.2008, 12.11.2011, 10.11.2012.
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Zulassung als Trainer/-in für Gruppendynamik in Ausbildung
Aufnahme als Mitglied in die DGGO

Anerkennung als Trainer/-in für Gruppendynamik DGGO
Wechsel Mitgliederstatus: Ausbildungsberechtigter Trainer/-in DGGO



www.dggo.de

www.dggo.de   info@dggo.de


